
der Vereinten Nationen und der Ressourcen des Sekretariats 
erzielt werden können, 

In Anbetracht dessen, daß die Abteilung Transnationale 
Unternehmen und Management der ehemaligen Haupt
abteiIung ftIr wirtscbaftIiche und soziale Entwicklung des 
Sekretariats der Vereinten Nationen 1993 unter der Bezeich
nung Abteilung Transnationale Unternehmen und Investitio
nen in das Sekretariat der Haudels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen verlegt worden ist, 

eingedenk der von der Kommission ftIr transnationale 
Unternehmen im Verlauf ihrer letzten zwanzig Thgungen 
geleisteten Arbeit und der 'Jldsache, daß sich der Schwmpunkt 
der Kommissi"nstärigke~ in den letzten Jahren Zlmebmend auf 
den Beitrag transnationaler Unternehmen zu wirtscbaftIichem 
Wacbstnm und Entwicklung, eine stärkere 7J1sammenarbeit 
zwischen Gastentwicklungsillndem und tnmsnationaien Unter

. nehmen, die ErIeichternng des Zuflusses IDJslllndischer Direkt
investitionen und die Untersuchung der Verknüpfung zwischen 
Kapitalströmen, der Verbreitung und dem Erwerb von Thchno
logie und dem Handel mit Giltern und Dienstleistnngen 
verlagert hat, und eingedenk dessen, daß dies dazu gefUbrt hat, 
daß die Tlitigkeit der Kommission und diejenige des Handels
und Entwicklungsrats und seiner Nebenorgane nunmehr ilber 
eine gröBere Zahl gemeinsamer Elemente verfilgen, 

eingedenk der Notwendigkeit, unnötige Doppelarbeit zwi
schen Organen der Vereinten Nationen zu vermeiden, 

eingedenk der Resolution des Wirtschafts- und SozialraIs 
1913 (LVII) vom 5. Dezember 1974, insbesondere der Ziffern 
3 und 4, des Dokuments "A New Partnership far Deve10pment 
Tbe Cartagena Commitment" (Eine neue Partnerschaft im 
Dienste der Entwicklung: Die VeIpflichtung von Cartagena)", 
das von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen auf ihrer im Febrnar 1992 in Cartagena de 
Jndias (Kolumbien) abgehaltenen achten Thgung verabschiedet 
wurde, und der Resolution 411183 der Generalversamm1ung 
vom 22. Dezember 1992, in der die Versammlung die wichtige 
Rolle der Konferenz bekräftigte, unter anderem als der 
geeignetsten Koordinierungsstelle im Rnhmen der Vereinten 
Nationen ftIr die integrierte Behnndlung von Fragen der Ent
wicklung und damit msammenhllngenden Fragen in Schlilssel
bereichen wie Handel, Rohstoffe, Finanzen, Investitionen, 
Dienstleistungen und Technologie im Interesse aller Länder. 
insbesondere der EntwickiungsIänder. 

1. beschließt, daß die Kommission ftIr transnationale 
Untemehmen ZU einer Kommission des Handels- und Entwick
lungsrats werden und die Bezeichnung "Kommission ftIr 
internationale Investitionen und transnationaie Unternehmen" 
tragen soU; 

2. emtCht den Handels- und Entwicklungsrat, sich drin
gend mit der Frage der Ausrichtung des Arbeitsprogramms der 
Kommission ftIr internationale Investitionen und transnationale 
Unternehmen zu befassen. ausgehend von den von der Kom
mission ftIr tnmsnationale Unternehmen auf ihrer zwanzigsten 
Thgung"" abgegebenen Empfeh1ungen, wonach der Rat die 
Arbeit so ausrichten soll, daß nach Möglichkeit die Mitwir-
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kung zustiindiger leitender Beamter des öffentlichen Sektors 
sowie von Ve.tb:etem des privaten Sektms begiInstigt wild, und 
wonach folgendes geleistet werden soU: 

a) die Förderung eines Meinungs- und Erfahrungsaus
tauschs zwischen interessierten Regierungen, Unternehmen, 
zwi"!'henstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, Ge
werkschaften und Sachverständigen zu Fragen im Zusammen
hnng mit internationalen Investitionen, transnationalen Unter
nehmen und der Schaffung eines förderlichen Umfelds fIIr die 
Entwicklung des Privatsektors und von Privatunternehmen; 

b) die Überp.rIIfung der vom Sekretariat entfalteten Far
schungstätigkeit und der Bereitstellung von Informationen zu 
Politiken, Programmen und Entwicklungen im ZlISllllJlllenhang 
mit internationalen Investitionen, tnmsnationa1en Unternehmen 
und der Scbaffimg eines förderlichen Umfelds ftIr die Entwick
lung des Privatsektors und von Privatunternehmen sowie eine 
diesbezilgliche Beratong des Sekretariats; 

c) die Überprflfung der technischen Hi1fe an Regierun
gen, die daran interessiert sind, einen ordnungspolitischen 
Rahmen fDr Investitionen und förderliche Rabmenbedingnn
gen zu schaffen, um mehr 8nslllndische Investitionen an
zuziehen und die Unternehmensentwicklung zu untmstlltzen 
und so zu dem wirtscbaftIichen Wachstum und der Entwick
lung der ClastIlinder beizutragen, sowie eine diesbezOgliche 
Beratong des Sekretariats; 

3. emtCht den Generalsekretllr, dem Programm fDr trans
nationale Unternehmen wieder sämtliche Mittel zur VerfUgung 
zu steUen, die ibm im Entwurf des Programmhaushaltsplans 
ftIr den Zweijabreszeitraum 1994-1995 und im Einklang mit 
der ~Iution 48/228 A der Generalversammlung vom 
23. Dezember 1993 ursprIinglicb zugewiesen worden waren; 

4. bittet die Mitgliedstaaten und interessierte Parteien, die 
technische ZlJsammenarbeit, die Beratungsdienste und die 
Ausbildungs-, Forschungs- und Informationstlltigkeiten im 
Bereich Auslandsinvestitionen finanziell stärker zu _ 
stiltzen; 

5. beschließt. daß die Kommission die Arbeit der 
Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe von Sachverstllndigen fIIr 
internationale Normen des Rechnungswesens und der Rech
nungslegung weiter verfolgen wird, deren nlIcb.ste Thgung im 
ersten Halbjahr 1995 in Genf stattfinden soll; 

6. beschließt fl14Perdem, daß die nlIcb.ste Thgung der 
Kcnnmission im ersten Halbjahr 1995 in Genf stattfinden soU. 

92. P/enarsllzung 
19. Dez.ember 1994 

411113L Frage der Er1dilnmg des Jahns 1lIlI8 zum interna
tionalen Jahr des 0J:eans 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/48 des WJrtschnfts
und Sozia1rats vom 29. Juli 1994, 

eridlirt das Jahr 1998 zum Internationalen Jahr des Ozeans. 

92. PlenanItvmg 
19. Dez.ember 1994 



4'/132. WIrtsehaftIlehe und soziale AuswIrkungen der 
fsraeIIseben Siedlungen auf das pall1st1nensfsclte 
Volk In dem seit 1967 besetzten pamstlnensJscben 
Gebiet, efnsclilleßlfch Jemsalems, und auf die 
arabfsdte Bevlllkenmg des syrischen GoJan 

DIe Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf die Resolution 1994/45 des WIrtSChafts.. 
und Sozialrats vom 29. Juli 1994, 

in Bekriiftigung des Grundsatzes der stllndigen Souverilnitlit 
der unter fremder Besetzung stehenden Völker Ober ihre 
nationalen Ressourcen, 

geleitet von den Gnmdslltzen der Charta der Vereinten 
Nationen, in Bekrilftigung der Unzullissigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 1967 und 497 
(1981) vom 17. Dezember 1981, 

rmter Hinweis auf die Resolution 46S (1980) des Sieber
heitsrats vom 1. März 1980 sowie die anderen Resolutionen, 
in denen die Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. Au~ 1949 zum Schutze voo Zivilpersonen in Kriegs
zeiten' auf das besetzte pa\Ilstinensische Gebiet, einschließ.. 
lich Jerusa1ems, und andere seit 1967 von Israel besetzte 
arabische Gebiete bekrllftigt wird, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 904 (1994) des 
Sicberheitsrats vom 18. März 1994, worin der Rat unter ande
rem die Besatmngsmacht Israel aufgefordert hat, auch weiter
hin Maßnahmen zu beschließen und durchzufllhren, so unter 
anderem die ßeschlagoabmung von Waffen, um rechtswidrige 
GewaIthandiungen seitens der israelischen Siedler zu verhin
dern, und worin er verlangt hat, daß Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Sicherheit und den Schutz der pallistinensi
schen Zivilpersonen in dem besetztell Gebiet zu gewiihrIeisten, 

im Bewl4fJtsein der schwerwiegenden nachteiligen wirt
schafllichen und sozialen Auswirkungen, welche die israe
lischen Siedlungen auf das pa\Ilstinensische Volk in dem seit 
1967 besetzten pallistinensischen Gebiet, einschlleßlich 
Jerusa1ems, und auf die arabische Bevö\kerung des syrischen 
GoIan haben, 

mit Genugtuung Ober den in Madrid hegonnenen Nahost
Friedensprozeß, insbesondere dartlber, daß die Regierung des 
Staates Israel und die PaIllstinensisce Befreiungsorganisation, 
die Vertreterin des pa\Ilstinensischen Volkes, am 4. Mai 1994 
in Kairo das erste Abkommen zur Umsetzung der Grundsatz.. 

. erklllruog Ober Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung'·', nämlich das Abkommen Ober den Gazastreifen 
und das Gebiet von Jericho"IZ

, unterzeichnet halten, 

1. nimmt KenntnIs von der Mitteilung des Generalsekre
tärs103; 
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2. erkliJrt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem 
palJlstinensischen Gebiet, einschließlich Jerusa1ems, und den 
anderen seit 1967 besetzten arabischen Gebieten rechtswidrig 
sind und ein Hindernis filr die wirtscbaft\iche und soziale 
Entwickhmg darstellen; 

3. Ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen bewl4fJt, welche die israelischen Siedlungen auf das 
paUlstinensische Volk in dem seit 1967 von Israel besetzten 
pa\Ilstinensischen Gebiet, einschließlich JenlSlilems, und auf 
die arabische Bevö\kerung des syrischen Golan haben; 

4. bekrll/tlgt das unveräußerliche Recht des paUIsti
nischen Volkes und. der Bevö\kerung des syrischen Golan auf 
ihre natürlichen und alle anderen wirtschaftlichen Ressourcen 
und erachtet alle Verletzungen dieses Rechts als illegal; 

5. ersucht den GeneralsekretIIr, der Generalversammluog 
auf ihrer filDfzigsten Thgung Ober den WIrtSChafts.. und 
SoziaIrat einen Bericht über den Stand der Durchftlhrung 
dieser Resolution vorzulegen. 

92. Plenarsitvulg 
19. Dezember 1994 

4'1133. Bericht des AusstIn ES für Entwkklnngsplammg; 
allgemeine tTherprllfuDg der IJste der am wenig
sten entwicl«!lten LlInder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451206 vom 21. De
zember 1990 und 46J206 vom 20. Dezember 1991, 

KenntnIs nehmend von dem Beschluß 1994/225 des Wirt
schafts.. und SoziaJrats vom 14. Juli 1994 Ober den Bericht des 
Ausschusses ftlr Entwicklungsplanung Ober desseo neunund
zwanzigste Thgung'04, worin der Rat beschloß, die in Kapitel V 
Abschnitt B des Berichts enthaltenen Empfehlungen zur Billi
gung an die neunundvierzigste Thgung der Generalversamm
lung weiterzuleiten, 

mit Besorgnis feststeHend, daß die Zahl der am wenigsten 
entwickelten Länder insbesondere in Afrika zugenommen hat, 
und unterstreichend, wie wichtig die Schaffung eines filr das 
Wachstum und die Entwicklung der Entwicklungsl!!nder, 
insbesondere der am wenigsten entwickelten Lllnder, gilnstigen 
internationalen WIrtSChaftsumfe1ds ist, 

in der Erwilgung, daß der Beschluß Ober die Aufnahme 
eines Landes in die Gruppe der am wenigsten entwickelten 
Lllnder utit der gchllrigen Zustimmung des betleffenden 
Landes gefaßt werden sollte, 

1. nimmt KenntnIs von der allgemeinen t)berpriIfung der 
Liste der am wenigsten entwickelten Lllnder'"', die von dem 
Ausschuß ftlr Entwicklungsplanung vorgenommen wurde, um 
festzustellen, welche Länder in die Gruppe der am wenigsten 
entwickelten Lllnder aufgenommen beziehungsweise aus ibr 
gestrichen werden sollen; 

'00 OjJit:Io1RecordsqfthB_antISodtd Cormd/, 1994, Suppknumt 
No. 2 (BIl994122). 

'" EbcL, Kap. V. 


